
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/14 1Ob635/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1977

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1295 Ia4

ABGB §1324

Rechtssatz

Bei vorsätzlichem Handeln, insbesondere dann, wenn Zweifel am Kausalverlauf nicht bestehen, ist die

uneingeschränkte Haftung auch für entferntere Erfolge gerechtfertigt.
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